
Öffentliche Bekanntmachung 

LANDKREIS TUTTLINGEN 

Änderung der Satzung 

über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen 

(Abfallwirtschaftssatzung) 

Aufgrund von 

-§3Abs. 1 Satzl der Landkreisordnung für Baden-Württemberg (LkrO); 

- §§17 Abs. 1,20 Abs. 1 Satzl und 22 des Gesetzes zur Förderung der 
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung 
von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz KrWG) 

- §§ 9 Abs. 1 und 10 Abs. 1 des Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetzes (LKreiWiG) 

- §§2 Abs. 1-4,13 Abs. 1,14,15 und 18 des Kommunalabgabengesetzes für 
Baden-Württemberg (KAG) 

- §7 der Verordnung über die Bewirtschaftung von gewerblichen Siedlungsabfällen und von 
bestimmten Bau- und Abbruchabfällen (Gewerbeabfallverordnung - GewAbfG) 

- in derjeweils aktuellsten Fassung -

hat der Kreistag des Landkreises Tuttlingen am 12. Dezember 2024 folgende 

Satzung 

zurÄnderung derSatzung überdieVermeidung, Verwertung und Beseitigung von 
Abfällen (Abfallwirtschaftssatzung) vom 1. Januar2024 beschlossen: 

I. Änderungen 

§12 (Zugelassene Abfallgefäße) wird wie folgt geändert: 

Absatz! Nr. 5 wird ersatzlos gestrichen. 

§ 13 (Abfuhr von Abfällen) wird wie folgt geändert: 

Absatz! Nr. 5 wird ersatzlos gestrichen. 

§ 22 (Benutzungsgebühren für die Entsorgung von Abfällen, die der Landkreis 
einsammelt) wird wie folgt geändert: 
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a) Absatz 2 erhältfolgende Fassung 

„(2) Die Behältergebühren werden nach derZahl und derGröße der Abfallgefäße 
bemessen. Sie betragenjährlich: 

bei einem Restmülltonne Biomülltonne 
Behältervolumen 
von_ EUR_ EUR 

601 93,60 42,00 
1201 165,60 72,00 
2401 258,00 129,60 
3601 373,20 192,00 
11001 2.200,80 -

Die jährliche Behältergebührfürden 601 - Restmüllbehälter beträgt bei einem 
8-wöchentlichen Abfuhrturnus 55,20 EUR.“ 

b) Absatz 3 erhältfolgende Fassung: 

„(3) Die Gebühr für die Benutzung dervom Landkreis zugelassenen Abfallsäcke (§ 12 Abs. 9) 
beträgtjeSackmit70 I Füllraum 5,80 EUR.” 

c) Absatz4wird ersatzlosgestrichen. 

d) Absatz 5 wird zu Absatz 4 umnummeriert und erhältfolgende Fassung: 

„(4) Die Benutzungsgebühren für die Entsorgung von Abfällen, die nach §5 Abs. 4,5 und 6 als 
gewerbliche Siedlungsabfälle oder als hausmüllähnliche gewerbliche Siedlungsabfälle 
gelten, werden nach der Zahl und der Größe der zur Abfuhr bereitgestellten 
Abfallgefäße bemessen. Sie betragenjährlich 

bei einem 
Behältervolumen 
von 

Turnus Restmülltonne Biomülltonne 

EUR EUR 

601 8-wöchentlich 38,40 -
AO 1 И xA/rSr'hont 1 іг* h АИ ДО ÜU 1 H VVCJUI Iti 1 1 L11 Ul 1 ОЧ,Ои 

ADI 14 tnnlirh 79 90 OUI IH- L d y 11U1 1 / 7 

190 1 И xA/rSr'hont 1 іг*h Q"^ АО 1 Z. xj 1 H V V U U1 1 tí 1 1 L11U1 1 7 O , O U 

190 1 14 tnnlirh MIAO IZu 1 IH- IdyilUll IHI,Ou 

940 1 И xA/rSr'hont 1 i r*h 177 АО ¿Чиї H W U U 1 1 tí 1 1 L11 U1 1 1/ / ,Ou 

940 1 14 tnnlirh 949 90 ¿Чи 1 IH L d у 11U1 1 ¿O/^u 

7AO 1 4 xA/rSr'hont 1 i r* h 9A1 АО OOu 1 HWUUIItíllUIUII Z. O 1 , O u 

^АО 1 14 tnnlirh 7ДО 40 JOu I IH L d у 11U 1 1 JOUjHu 

1 ЮО 1 4 xA/rSr'hont 1 і r* h 914 АО 1 1W 1 HWUUIItíllUIUII 7 1 U j О xj 

UDOI 14 tnnlirh 1 491 AD 1 1 xj xj 1 IH I d у 11 U 1 1 l,J¿l|ÜU 

11001 wöchentlich 2.664,00 -
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e) Absatzówirdzu Absatz5 umnummeriert 

f) Absatz 7 wird zu Absatz 6 umnummeriert und erhält folgende Fassung: 

„(6) Die Gebühr für die Entsorgung von verunreinigtem Biomüll als Restmüll (Sonderleerung) 
beträgt 43,60 EURproGefäß und Leerung.“ 

§ 23 (Gebühren bei der Selbstanlieferung von Abfällen) 

a) Absatzl erhältfolgende Fassung: 

„(1) Bei der Selbstanlieferung von Abfällen werden die Gebühren nach dem Gewicht der 
angelieferten Abfälle bemessen. FürAnlieferungen unterlOO kg InTalheim bzw. 200 kg 
in Aldingen und Tuttlingen wird eine Pauschalgebührerhoben. Sie beträgt 

Bei der Anlieferung von Abfälle abl00/200 kg, Pauschalgebühr/Anlieferung 
die gewogen werden unterlOO bzw. 200 kg 
nEuro/Tonne in Euro 

Hausmüll/sonstige Anlieferungen 

Altholz AI bis A III zur Stoff lichen oder 

energetischen Verwertung 

AltholzA IV zur thermischen Behandlung 

Hausmüll und hausmüllähnliche 

gewerbliche Siedlungsabfälle 

sonstige gewerbliche Siedlungsabfälle 
zurthermischen Behandlung 

Grünabfälle aus nicht privater Herkunft 

Wurzelstöcke 

131,00 13,10 Talheim 

331,60 33,10 Talheim 

331,60 33,10 Talheim 

331,60 33,10 Talheim 

135,40 27,00 Ald./Tuttl. 

142,70 14,20 Talheim. 

Anlieferungen von mineralischen Abfällen (Inertstoffdeponien) 

Erdaushub, nicht verunreinigt 12,10 
(nurfür Erdaushub aus dem Gemeindegebiet 

Aldingen-Aixheim) 

unverwertbare mineralische Abfälle (DK I) 48,40 
(Anlieferungen DK I-Aldingen) 

unverwertbare mineralische Abfälle auf 

Gipsbasis, Gipskartonplatten, Gas- und 

Porenbeton, Leichtbaustoffe u.a. (DK I) 58,30 
(Anlieferungen DK I-Aldingen) 

unverwertbare mineralische Abfälle (bis DK II) 58,30 

unverwertbare mineralische Abfälle mit 
gefährlichen Stoffen, (bis DKII), z. B. mine-

2,40 Aldingen 

9,00 Aldingen 

11,60 Aldingen 

5,40 Talheim 
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ralischer Brandschutt, ölverunreinigter 

Erdaushub, teerhaltiger Straßenaufbruch 

als Schollen 108,50 10,30 

asbesthaltige unverwertbare mineralische 

Abfälle 135,60 13,50 
Abfällevom Gießen von Stahl und Eisen 

sowie Nichteisenmetalle (bis DK II) 48,80 4,60 

Dämmstoffe, z. B. Mineralfaserabfälle (KMF) 610,30 61,00 

verwertbarer Betonabbruch 37,90 3,80 

Talheim 

Talheim 

Talheim 

Talheim 

Talheim 

Für Dämmstoffe, z.B. KMF, beträgt die Gebührfür Kleinstmengen pauschal 20,30 EUR/t 
pro Anlieferung. 

Für Material, das auf den Deponien zu baulichen Zwecken (Dammbau, Rekultivierung, 
Zwischenabdeckung) eingesetzt werden kann, können abweichende Gebühren 
vereinbart werden. 

Für Grünabfälle, welche nach Volumen abgerechnet werden, gilt eine Gebühr von 
20,30 EUR/m3. 

Die Gebühr begründet nicht nur eine persönliche Haftung des oder der 
Gebührenschuldner, sondern liegt wegen ihrerGrundstücksbezogenheit zugleich 
als öffentliche Last auf dem Grundstück.“ 

b) Absatz2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Fürdie Abgabe von Altreif en privater Herkunft an der Umladestation der Deponie 
Talheim werden pro Stückfolgende Gebühren in EURerhoben: 

Pkw-Reifen ohne Felge 5,00 
Pkw-Reifen mit Felge 6,30 
Lkw- oderSchlepperreifen ohne Felge 22,70 
Lkw- oderSchlepperreifen mit Felge 27,90“ 

II. Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. Januar2025 in Kraft 

Tuttlingen, 16. Dezember2024 Stefan Bär, Landrat 

Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Landkreisordnung 
für Baden-Württemberg (LKrO) oderauf Grund der Landkreisordnung beim zu Stande 
kommen dieser Satzung wird nach §3 Abs. 4 LKrO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber 
dem Landkreis geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begrün-
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den soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschrift über die Öffentlichkeit der 
Sitzung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
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